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// Im Blickpunkth

Die gesetzgeberischen Maßnahmen zur Milderung der Folgen der Finanzkrise sind in vollem Gange. Auch auf das Ar-

beitsrecht sind Auswirkungen festzustellen; so kann nach dem neuen Finanzmarktstabilisierungsgesetz die Verg�tung

von Managern, deren Bank vom Stabilit�tspakt profitiert, beschr�nkt werden (vgl. unten den Standpunkt von Uhl). Auch

beim Mindestlohn ist Bewegung in das Gesetzgebungsverfahren gekommen: In Branchen, in denen 50% der Besch�ftig-

ten nicht vom geltenden TV erfasst werden, soll ein Mindestlohn eingef�hrt werden k�nnen.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Dr.Antje-KathrinUhl,

RAin, FAArbR, Partnerinbei

CMSHasche Sigle, Stuttgart

Verg�tung von Bankmanagern

Innerhalb des rekordverd�chtig kurzen Zeit-

raums von einer Woche haben Bundestag

und Bundesrat f�r Banken ein ebenso rekord-

verd�chtiges Stabilit�tspaket von 500 Milliar-

den Euro geschn�rt. Nachdem das Finanz-

marktstabilisierungsgesetz (FMStG) am 18.10.

2008 in Kraft trat, legte die Bundesregierung

am 20.10.2008 die Finanzmarktstabilisie-

rungs-Verordnung (FMStFV) vor. Diese enth�lt

konkrete Anforderungen an die Unterneh-

men, die Stabilisierungsmaßnahmen bean-

spruchen. Ein Novum ist die „Steinbr�cksche

Deckelung“ der Verg�tung (einschl. Boni und

Versorgungszusagen) bei 500 000 Euro j�hr-

lich. Diese ist in § 5 Abs. 2 Ziffer 4a) FMStFV

jetzt (nur) noch im Fall von Rekapitalisierung

und Risiko�bernahme, nicht mehr auch bei

Garantie�bernahme, vgl. § 6 FMStG, § 5

Abs. 3 FMStFV, vorgesehen. Enger gefasst ist

die FMStFV auch insofern, als sie nicht mehr

„Erf�llungsgehilfen“, sondern nur noch Or-

ganmitglieder und „Gesch�ftsleiter“ erfasst.

Das konsequente Vorgehen im Hinblick auf

die Verg�tungsregelungen in FMStG und

FMStFV ist aus B�rger- und Steuerzahlersicht

�berzeugend.

Allgemein zivilrechtlich kann auch vorgege-

ben werden, unter welchen Bedingungen

eine staatliche Unterst�tzung erfolgt. Fraglich

ist aber die interne Durchsetzbarkeit in ar-

beits- und dienstvertragsrechtlicher Hinsicht.

Hier gilt zun�chst der Grundsatz: Pacta sunt

servanda. Allerdings sieht die FMStFV nur vor:

„es soll den Unternehmen aufgegeben wer-

den“ (Hinwirkungspflicht) – l�sst also dem

staatlichen Fonds und den Banken wohl ge-

wisse M�glichkeiten offen. Zu pr�fen ist dann,

ob wegen „dringender Notlage“ die strengen

Voraussetzungen f�r eine �nderung der Ver-

g�tung zu Lasten der Organmitglieder und

Gesch�ftsleiter vorliegen. Der Aufsichtsrat

k�nnte nach § 87 Abs. 2 AktG vorgehen, aller-

dings nur bei Organmitgliedern. F�r die Ge-

sch�ftsleiter m�ssen die Voraussetzungen ei-

ner betriebsbedingten �nderungsk�ndigung

gegeben sein, es sei denn, man kann vorher

Einvernehmen erzielen. Es bleibt abzuwarten,

ob demn�chst in �ffentlichen Gerichtsver-

handlungen �ber die Angemessenheit der Be-

z�ge von Bankmanagern debattiert wird.

Entscheidungen
BAG: Sachgrundlose Befristung –

Altersgrenze f�r Flugbegleiter

Das BAG hat den EuGH im Verfahren 7 AZR 253/

07 (A) um eine Vorabentscheidung zur Verein-

barkeit einer deutschen Norm mit Gemein-

schaftsrecht ersucht:

Die Kl�gerin ist seit 1991 bei der Beklagten als

Flugbegleiterin besch�ftigt. Nach dem bei der

Beklagten geltenden MTV endet das Arbeitsver-

h�ltnis zun�chst mit Ablauf des Monats, in dem

der Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet.

Das Arbeitsverh�ltnis kann danach bei k�rperli-

cher und beruflicher Eignung des Kabinenmitar-

beiters jeweils um ein weiteres Jahr bis l�ngstens

zur Vollendung des 60. Lebensjahres verl�ngert

werden. Die Kl�gerin schloss nach der Vollen-

dung ihres 55. Lebensjahres mit der Beklagten

insgesamt f�nf jeweils auf ein Jahr befristete Ar-

beitsvertr�ge ab. Die Beklagte berief sich zur

Rechtfertigung des zuletzt abgeschlossenen Ar-

beitsvertrags, bei dessen Beginn die Kl�gerin das

59. Lebensjahr vollendet hatte, auf die tarifliche

Altersgrenze von 60 Jahren und auf die Befris-

tungsm�glichkeit aus § 14 Abs. 3 S. 1 TzBfG a. F.
(PM BAG vom 16.10.2008)

BAG: Gleichbehandlung bei Sonderzahlung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

30.7.2008 – 10 AZR 497/07 – wie folgt: Es wider-

spricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn

ein Arbeitgeber eine Sonderzahlung, deren H�he

in hohem Maße durch Krankheitstage bestimmt

wird und die im Hinblick auf R�ckzahlungsklau-

seln im Falle eines Ausscheidens im Folgejahr zur

Betriebstreue anreizen soll, nur solchen Arbeit-

nehmern gew�hrt, die neue, verschlechternde

Arbeitsbedingungen akzeptiert haben, die sich

zudem im Anspruchsjahr verg�tungsm�ßig nicht

auswirkten.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2401-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Pf�ndungsschutz bei

Entgeltumwandlung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

30.7.2008 – 10 AZR 459/07 – wie folgt: Verlangt

der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nach der Ab-

tretung seiner pf�ndbaren Forderungen aus dem

Arbeitsverh�ltnis und der Aufhebung des �ber

sein Verm�gen er�ffneten Verbraucherinsolvenz-

verfahrens, dass ein Teil seiner k�nftigen Entgelt-

anspr�che durch Entgeltumwandlung f�r seine

betriebliche Altersversorgung verwendet wird,

vermindert sich das an den Treuh�nder abgetre-

tene pf�ndbare Arbeitseinkommen nicht.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2401-2

unterwww.betriebs-berater.de

Vgl. dazu den Standpunkt von Frank im

kommenden Heft.

BAG: Rechtsweg f�r Klage auf

Arbeitgeberzuschuss zur pKV

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

19.8.2008 – 5 AZB 75/08 – wie folgt: F�r Klagen

auf Zahlung oder R�ckzahlung des Arbeitgeber-

zuschusses zur Kranken- und Pflegeversicherung

gem�ß § 257 SGB V sind die Gerichte f�r Arbeits-

sachen nicht zust�ndig.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-2401-3

unterwww.betriebs-berater.de

St�ndige Mitarbeiter im Arbeitsrecht: Prof. Dr. Burkhard Boemke, Leipzig; RA Dr. Anke Freckmann, K�ln; RA Dr. Mark Lembke, Frankfurt a.M.; RA Dr. Wolfgang Lipinski, M�nchen;
Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred L�wisch, Freiburg i. Br.; RA Dr. Oliver Simon, Stuttgart; RA Dr. Stefan Simon, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Gregor Th�sing, Bonn

Die Woche im Arbeitsrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

